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1. Zu

a) dem Antrag der Abg. Wolfgang Drexler u. a.
SPD und der Stellungnahme des Staatsminsteri-
ums – Drucksache 12/4860
– Der Ministerpräsident und CDU-Landesvorsit-

zende und seine Flugpraxis

b) dem Antrag der Abg. Wolfgang Drexler u. a.
SPD und der Stellungnahme des Staatsministe-
riums – Drucksache 12/4865
– Der Stellvertretende Ministerpräsident und

FDP-Landesvorsitzende und seine Flugpraxis

c) dem Antrag der Fraktion Die Republikaner und
der Stellungnahme des Staatsministeriums –
Drucksache 12/4934
– Flugpraxis von Regierungsmitgliedern seit 1992

d) dem Antrag der Fraktion Die Republikaner und
der Stellungnahme des Staatsministeriums –
Drucksache 12/4963
– Die Recht- und Gesetzmäßigkeit der Flüge

von (Ex-)Innenminister Birzele (SPD) unter
Berücksichtigung der im SPD-Antrag Druck-
sache 12/4860 hervorgehobenen Aufklärungs-
maßstäbe

e) dem Antrag der Abg. Wolfgang Drexler u. a.
SPD und der Stellungnahme des Staatsministe-
riums – Drucksache 12/5026
– Die Flugpraxis des Ministerpräsidenten und

seiner Kabinettsmitglieder seit 1991 vor dem
Hintergrund der entsprechenden Vereinba-
rungen zwischen Landesregierung und Rech-
nungshof

B e s c h l u s s e m p f e h l u n g

Der Landtag wolle beschließen,

I. Festzustellen,

dass die Flugpraxis von Ministerpräsident Erwin Teu-
fel, des stellvertretenden Minsterpräsidenten Dr. Wal-
ter Döring und der weiteren Mitglieder der Landesre-
gierung keinen Grund zu Beanstandungen gibt.

II. Der Landesregierung zu empfehlen,

1. wie bisher die Termine und den dafür geeigneten Ver-
kehrsmitteln grundsätzlich nach den dienstlichen Er-
fordernissen zu planen und die Termine in erster Li-
nie mit dem Dienstwagen, der Bahn und mit Linien-
flügen, bei Bedarf mit dem Einsatz von Hubschrau-
bern der Polizei-Hubschrauberstaffel oder mit Char-
terflügen abzuwickeln;

2. sich bei der Bewertung des dienstlichen Charakters
von Flugreisen von Regierungsmitgliedern weiterhin
an den im Untersuchungsausschuss „Unabhängigkeit
von Regierungsmitgliedern und Strafverfolgungs-
behörden“ in der 10. Wahlperiode des Landtags von
Baden-Württemberg im Jahr 1991 entwickelten und

vom Landtag zur Kenntnis genommenen Kriterien
wie folgt zu orientieren (vgl. Drucksache 10/6666
vom 17. Februar 1992, S. 693/694:

– Als dienstlich veranlasst sind solche Flüge anzuse-
hen, die der Wahrnehmung von Terminen in unmit-
telbarer Ausübung des Amtsgeschäfts von Regie-
rungsmitgliedern dienen, sowie solche Flüge, die
dazu notwendig sind, unmittelbar davor oder da-
nach stattfindende Termine wahrzunehmen, die
selbst nicht als Diensttermine zu bezeichnen sind.
Auch Termine zur gesellschaftlichen Repräsentati-
on mit dienstlichem Einschlag gehören dazu.

– Ebenfalls als dienstlich veranlasst gelten Reisen zu
solchen parteipolitischen Terminen, an denen ein
Regierungsmitglied in Ausübung seines Amtes teil-
nimmt.

– Im Rahmen der Dienstgeschäfte können auch Pres-
setermine wahrgenommen werden.

– Andere Termine werden in der Regel haushalts-
rechtlich nicht als Ausübung eines Dienstgeschäfts
betrachtet. Die Frage, ob im Einzelnen ein Dienst-
geschäft vorliegt, richtet sich nach dienst- und haus-
haltsrechtlichen Regeln. Ein Ermessensspielraum
ist in gewissen Grenzen bundesweit – auch von den
Rechnungshöfen – anerkannt.

3. weiterhin ihre Aufgaben auch durch Auswärtstermine
aktiv und umfassend wahrzunehmen und dazu die zur
Verfügung stehenden Transportmittel einschließlich
Charterflüge und Hubschrauber der Polizei-Hub-
schrauberstaffel des Landes entsprechend den Erfor-
dernissen moderner Regierungsarbeit zu nutzen.

III. Für erledigt zu erklären:

1. die Anträge der Abg. Wolfgang Drexler u. a. SPD –
Drucksachen 12/4860, 12/4865 und 12/5026;

2. die Anträge der Fraktion Die Republikaner – Druck-
sachen 12/4934 und 12/4963.

19. 10. 2000

Der Berichterstatter: Der Vorsitzende:

Rech Dr. Reinhart

B e r i c h t

Der Ständige Ausschuss beriet die Anträge Drucksachen
12/4860, 12/4865 und 12/5026 in seiner 31. Sitzung am 13. Juli
2000 und in seiner 34. Sitzung am 19. Oktober 2000, in der auch
noch die Anträge Drucksachen 12/4934 und 12/4963 in die Bera-
tungen einbezogen wurden.

Der Ausschussvorsitzende teilte eingangs mit, ein Mitunterzeich-
ner der drei Anträge habe mündlich darum gebeten, diese Anträ-
ge nicht in der 30. Sitzung am 20. Juni zu behandeln. Dieser Bit-
te habe er entsprochen. Ende Juni habe ihn ein Schreiben vom
26. Juni, mit dem eine weitere Verschiebung der Beratung be-
gehrt worden sei, erreicht. Er habe die Anträge trotzdem auf die
Tagesordnung genommen, weil er bestrebt sei, den Beratungs-
stoff möglichst zügig abzuarbeiten und es im Rahmen der münd-
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lichen Erörterungen eventuell möglich sei, die noch offenen Fra-
gen so zu klären, dass kein weiterer Beratungsbedarf bestehe.
Der Mitunterzeichner habe grundsätzlich zugestimmt, aber sig-
nalisiert, er bitte den Minister im Staatsministerium um ergän-
zende Erklärungen und mache es vom Inhalt dieser Erklärungen
abhängig, ob er beantrage, die geschäftsordnungsmäßige Be-
handlung der Anträge auf eine der nächsten Sitzungen des Aus-
schusses zu verschieben.

Ein Mitunterzeichner der Anträge legte dar, der Landtagspräsi-
dent habe den Ministerpräsidenten am 29. Juni 2000 darauf hin-
gewiesen, dass die Antragsteller eine ergänzende Stellungnahme
zu den Anträgen begehrten. Im Übrigen sei die Landesregierung
selbst der Auffassung, dass noch zusätzliche Erklärungen abge-
geben werden müssten. Er bitte jedoch darum, dass diese ergän-
zende Stellungnahme, die beispielsweise Kostenaufstellungen
und Zeitangaben zu den einzelnen Flügen enthalten sollte, nicht
nur mündlich vorgetragen werde, sondern den Ausschussmitglie-
dern schriftlich übergeben werde, damit eine sinnvolle Vorberei-
tung auf die abschließende Ausschussberatung der drei in Rede
stehenden Anträge möglich sei und geprüft werden könne, ob die
Flüge zu Kritiken berechtigten. Als Fertigstellungstermin für die
ergänzende Stellungnahme schlage er den 20. August 2000 vor,
sodass die Anträge unter Einbeziehung dieser ergänzenden Stel-
lungnahme in der Septembersitzung des Ausschusses weiter be-
raten werden könnten.

Der Ausschussvorsitzende merkte an, für die Septembersitzung,
die in Berlin stattfinde, seien bereits viele Tagesordnungspunkte
vorgesehen, die unter anderem europapolitische Themen beträ-
fen. Im Übrigen sollte der Minister im Staatsministerium
zunächst erklären, ob es überhaupt möglich sei, bis zum genann-
ten Termin die gewünschte ergänzende Stellungnahme abzuge-
ben.

Der Minister im Staatsministerium teilte mit, die Landesregie-
rung habe zu den in Rede stehenden Anträgen umfassend Stel-
lung genommen. Er weise darauf hin, dass die Landesregierung
lückenlose Berichte über die Flüge seit Beginn der Legislaturpe-
riode, also seit 1996, vorgelegt habe.

Die Flüge im ersten Jahr der 12. Legislaturperiode habe die Lan-
desregierung in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage der Abg.
Marianne Erdrich-Sommer Bündnis 90/Die Grünen, Drucksache
12/1623, aus dem Jahr 1997 offen gelegt, und der Zeitraum bis
Ende 1999 sei Inhalt von Stellungnahmen der Landesregierung
zu mehreren Anträgen. Er sei auch gern bereit, die Auflistung der
Flugbewegungen im Einzelnen, die Anlässe und Themen, die
den jeweiligen Reisen zu Grunde gelegen hätten, sowie die Ziele
der Reisen für das Jahr 2000 fortzuschreiben.

In diesem Zusammenhang mache er darauf aufmerksam, dass die
Landesregierung Parteiflüge von staatlich veranlassten Flügen
getrennt habe und eine Kostenerstattung für Parteiflüge vorge-
nommen worden sei. 

Unter Bezugnahme darauf, dass die Antragsteller begehrten, auch
für den Zeitraum von 1991 bis zum Beginn der 12. Legislaturperi-
ode Informationen zu erhalten, führte er aus, eine präzise Bericht-
erstattung werde umso schwieriger und fehleranfälliger, je länger
die Vorgänge, über die berichtet werde, zurücklägen, und daher
lasse sich über acht oder neun Jahre zurückliegende Vorgänge
kaum lückenlos berichten. Diese Probleme seien auch in Nord-
rhein-Westfalen deutlich geworden. Er weise darauf hin, dass er
mit den Anwälten des Bundespräsidenten der Auffassung sei,
dass in Nordrhein-Westfalen nicht beabsichtigt gewesen sei, den
Landtag von Nordrhein-Westfalen nicht richtig zu informieren.

Wenn es den Eindruck gäbe, dass es in Bezug auf Flüge zu Fehl-
verhalten gekommen wäre, müssten trotz der erwähnten Schwie-
rigkeiten selbstverständlich auch weiter zurückliegende Zeiträu-
me untersucht werden, doch dieser Eindruck sei bisher von nie-
mandem vorgebracht worden. Er wolle von den Antragstellern
wissen, warum sie eine Berichterstattung bis ins Jahr 1991
zurück für unabdingbar hielten. Die Landesregierung sei gegebe-
nenfalls gern bereit, ihre Aufzeichnungen intensiv auszuwerten
und das, was noch rekonstruiert werden könne, mitzuteilen, doch
eine gewisse Fehleranfälligkeit wäre in diesem Fall gegeben.
Anschließend erklärte er, es sei kein Problem, für die einzelnen
Jahre die Flugstunden und die Betriebskostensätze je Flugstunde
für die einzelnen Hubschraubertypen mitzuteilen. Im Übrigen ha-
be die Landesregierung auch in Drucksachen bereits entspre-
chende Angaben gemacht. Derartige Kostenaufstellungen seien
jedoch wenig aussagekräftig, weil für eine Zuordnung und Ab-
gleichung der Kosten rekonstruiert werden müsse, wie viele Per-
sonen in welchem Auftrag an einem Flug teilgenommen hätten,
doch auch die Flugregister verzeichneten nicht die genaue An-
zahl der Personen bei jeder Reise.

Wie viele Mittel die einzelnen Ministerien für Flugreisen zur
Verfügung gestellt bekämen, könne der Landtag im Rahmen der
Haushaltsberatungen beschließen. Die Landesregierung sehe der
politischen Debatte, ob die Flugreisen zentral veranschlagt oder
in den einzelnen Ministerien getrennt ausgewiesen würden, mit
Interesse entgegen. Vorteile sehe die Landesregierung bei beiden
Verfahren.

Abschließend erklärte er, die Landesregierung sei etwas betrof-
fen darüber, dass ihre Berichterstattung, die einen großen Auf-
wand verursacht habe, von den Antragstellern als nicht ausrei-
chend empfunden werde. Denn die veröffentlichten Listen seien
präzise, vollständig und detailgetreu. 

Ein Abgeordneter der CDU legte dar, seine Fraktion wäre gege-
benenfalls mit einer Unterbrechung der Beratung der vorliegen-
den Anträge bis September oder Oktober einverstanden, lege je-
doch Wert darauf, dass die Antragsteller den Wunsch nach Un-
terbrechung der Beratung begründeten und konkret darlegten,
was sie bemängelten, damit nicht der Eindruck entstehe, es gäbe
einen Missstand.

Er bitte die Antragsteller um eine Erklärung, welche Fragen in
Bezug auf die 12. Legislaturperiode sie nur unzureichend beant-
wortet sähen und worin das parlamentarische Interesse für eine
sehr kostenaufwändige umfängliche Erhebung für den Zeitraum
von 1991 bis zum Beginn der 12. Legislaturperiode bestehe. Er
erinnere in diesem Zusammenhang daran, dass eine Berichter-
stattung über die Flüge bis zurück ins Jahr 1991 sehr zeitaufwän-
dig sei und die Befragung vieler Personen, unter anderem frühe-
rer Regierungsmitglieder, erfordere, und wenn die Antragsteller
dieses Begehren nicht begründeten, bestehe die Möglichkeit,
dass es sich um ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für die Lan-
desregierung handle, dessen Aufwand in keinem vernünftigen
Verhältnis zum parlamentarischen Nutzen stehe. 

Ein Abgeordneter der SPD merkte an, er halte es für interessant,
dass der Minister im Staatsministerium Verständnis für den Bun-
despräsidenten zum Ausdruck gebracht habe. Denn vor der
Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen habe er aus dem Staatsmi-
nisterium gegenteilige Äußerungen vernommen.

Der Minister im Staatsministerium widersprach dieser Auffassung.

Der Abgeordnete der SPD fuhr fort, er nehme die Erklärung des
Ministers im Staatsministerium zur Kenntnis.
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Rechnungshofs zu den einzelnen in Rede stehenden Fragen. Da-
her danke er für die Gelegenheit, die Position des Rechnungshofs
im Zusammenhang zu schildern.

Aus Sicht des Rechnungshofs gebe es weder eine Vereinbarung
noch eine Übereinkunft des Rechnungshofs mit dem Staatsminis-
terium. Es gebe auch keine rechtsgestaltende oder verbindliche
rechtsauslegende Erklärung des Rechnungshofs. Im Jahr 1991
sei der Rechnungshof vom Staatsministerium vielmehr gefragt
worden, was er, wenn er prüfen würde, beanstanden würde, und
dazu habe der Rechnungshof eine Stellungnahme abgegeben, mit
der er sich für künftige Prüfungen praktisch selbst gebunden ha-
be. Seitens des Staatsministeriums sei daraufhin erklärt worden,
der neue Ministerpräsident habe vor, sich an das zu halten, was
der Rechnungshof zu dieser Problematik dargelegt habe.

Er stellte klar, der Rechnungshof habe weder im Zusammenhang
mit Flügen des Ministerpräsidenten noch im Zusammenhang mit
Flügen des damaligen Innenministers Birzele Vorgaben dazu ge-
macht, wann Reisen am Wohnort angetreten oder dort beendet
werden könnten. Anders lautende Darstellungen, insbesondere in
Presseerklärungen, seien in diesem Punkt nicht zutreffend.

Der Rechnungshof habe sich mit der Frage befasst, wie eine Rei-
se, und zwar unabhängig von der Art des Beförderungsmittels,
zu bewerten sei, wenn ein Regierungsmitglied zu einem Partei-
termin der eigenen Partei reise. Dazu vertrete der Rechnungshof
die Auffassung, es seien private Reisen, und zwar unabhängig
davon, worum es bei diesen Reisen im Einzelfall gehe. Denn der
Rechnungshof wolle vermeiden, dass in jedem Einzelfall abge-
wogen werden müsse, ob der Ministerpräsident mehr in seiner
Eigenschaft als Ministerpräsident oder mehr in seiner Eigen-
schaft als Parteimitglied tätig werde. Er stelle fest, dass diese Re-
gelung, die unabhängig davon gelte, ob die Reise am Wohnort
beginne oder ende, die restriktivste aller in dieser Frage mögli-
chen Regelungen sei. Der Rechnungshof gehe ferner davon aus,
dass bei so genannten gemischten Terminen gemäß dem Minis-
tergesetz das Landesreisekostengesetz auch für die Regierungs-
mitglieder gelte, sodass es in dieser Frage keinen Ermessens-
spielraum gebe. 

Als gemischte Termine sehe der Rechnungshof im Übrigen auch
Sitzungen des Parteipräsidiums an, an denen der Ministerpräsi-
dent teilnehme. Denn es wäre nicht praktikabel, den Fall, dass
Ministerpräsidenten unmittelbar nach einer Präsidiumssitzung
Regierungsgeschäfte besprächen, anders zu bewerten als einen
Fall, in dem sie sich kurze Zeit vor oder nach einer Präsidiums-
sitzung zu einem extra Termin zu einer Besprechung der Regie-
rungsgeschäfte träfen, was ein typisches Beispiel für einen ge-
mischten Termin sei. Auch bei dieser Problematik halte der
Rechnungshof eine generalisierende Regelung für sinnvoll, um
zu vermeiden, dass in jedem Einzelfall abgewogen werden müs-
se.

Weiter führte er aus, nach Auffassung des Rechnungshofs bedür-
fe es nach dem Reisekostengesetz sowohl für die Benutzung ei-
nes Hubschraubers als auch dafür, dass nicht vom Dienstort, son-
dern vom Wohnort aus eine Reise angetreten werde, eines trifti-
gen Grundes, sofern die Reise vom Wohnort aus teurer sei. Doch
dazu gebe es eine umfangreiche Rechtsprechung, und im Übri-
gen werde dies, so weit ihm bekannt sei, in den einzelnen Res-
sorts unterschiedlich gehandhabt. Deshalb wolle er sich zu dieser
rechtlichen Frage nicht weiter äußern.

Anschließend erklärte er, wenn ein triftiger Grund, einen Hub-
schrauber zu nutzen, vorliege, sei es wohl nahe liegend, dass es
auch einen triftigen Grund gebe, die Dienstreise von zu Hause

Weiter führte er aus, es sei unschwer festzustellen, dass die von
der Landesregierung gegebenen Antworten auf die aufgeworfe-
nen Fragen nicht vollständig seien. Beispielsweise hätten sich die
Antragsteller in Abschnitt I Ziffer 1 des Antrags Drucksache
12/5026 nach Datum, Start-, Ziel- und Zwischenlandeorten so-
wie dienstlichen, Partei- und sonstigen Anlässen erkundigt, doch
die Stellungnahme der Landesregierung zum Antrag enthalte
hierzu keine vollständigen Antworten. Beispielsweise fehlten
Angaben zu den Flugzeiten. Er werfe in diesem Zusammenhang
die Frage auf, ob der Rechnungshof auf der Grundlage der Anga-
ben, die in der Stellungnahme enthalten seien, in der Lage wäre,
verbindlich zu erklären, ob es sich um einen Dienstflug oder ei-
nem dem privaten Bereich zuzurechnenden Flug handle.

Anschließend erklärte er, das Staatsministerium habe bisher den
Eindruck erweckt, es sei wie der Rechnungshof der Auffassung,
dass das Reisekostenrecht zur Abgrenzung zwischen privaten
und dienstlich veranlassten Flügen heranzuziehen sei. Dies wür-
de jedoch bedeuten, dass für die Abgrenzung zwischen dienstlich
veranlassten und privaten Reisen unerheblich sei, mit welchem
Beförderungsmittel die Reise unternommen werde.

Er habe Verständnis dafür, dass der Rechnungshof nicht in die
Auseinandersetzung darüber, ob in jedem Einzelfall das richtige
Beförderungsmittel gewählt worden sei, einbezogen werden wol-
le. Denn dies sei eine politische Bewertung, die im Übrigen auch
bei der rechtlichen Würdigung nicht berücksichtigt werden kön-
ne.

Die Aussage, es sei sehr schwierig, Flüge im Nachhinein zu rekon-
struieren, könne er aus eigener Erfahrung bestätigen. Das Innenmi-
nisterium verfüge zwar über exakte Aufzeichnungen über Beginn
und Ende eines jeden Fluges, doch die Schwierigkeit bestehe, wie
er bei der Rekonstruktion seiner Flüge festgestellt habe, darin, die-
se Daten mit den Terminkalendern in Übereinstimmung zu brin-
gen, weil nicht alles, was in den Kalendern stehe, exakt wie ge-
plant durchgeführt worden sei. Diese Schwierigkeiten seien auch
in Nordrhein-Westfalen deutlich geworden, und jeder, der sich wie
er der Mühe unterziehe, frühere Flüge zu rekonstruieren, könne
feststellen, dass er auf ähnliche Probleme stoße.

Anschließend stellte er klar, den Antragstellern gehe es bei ihrem
Begehren, den Berichtszeitraum bis 1991 zurück auszudehnen,
ausschließlich darum, von vornherein einem eventuellen Vor-
wurf zu begegnen, die Antragsteller wollten die SPD-Regie-
rungsmitglieder bewusst ausschließen. Die Antragsteller seien
durchaus bereit, die Berichterstattung auf die ab 1996 im Amt
befindliche Landesregierung zu begrenzen. Doch die Antragstel-
ler bestünden auf einer exakten Beantwortung der in den Anträ-
gen aufgeworfenen Fragen, damit die Vorgänge überprüft wer-
den könnten. Insbesondere interessierten sich die Antragsteller
für Flüge vom oder zum Urlaubsort oder Wohnort, die vom Rei-
sekostenrecht her nicht so einfach zu bewerten seien, wie es mit-
unter unterstellt werde.

Der Ausschussvorsitzende merkte an, er halte es für anerken-
nenswert, dass die Antragsteller den Berichtszeitraum deshalb
auf die Zeit der großen Koalition hätten ausdehnen wollen, weil
die SPD in Baden-Württemberg in dieser Zeit Regierungsverant-
wortung getragen habe.

Anschließend schlug er vor, dass die Landesregierung für die
Zeit ab 1996 eine ergänzende Stellungnahme abgebe und diese
bis Mitte August 2000 vorlege.

Ein Vertreter des Rechnungshofs legte dar, anscheinend gebe es
verschiedene Missverständnisse in Bezug auf die Position des
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Zur Nutzung von Dienstkraftwagen gebe es inzwischen eine Po-
sition der Finanzministerien des Bundes und der Länder, nach
der es nunmehr als mandatsbedingt akzeptiert werde, den Dienst-
wagen für Parteifahrten bundesweit einzusetzen.

Aus den geschilderten Beispielen sei ersichtlich, dass es zu Rei-
sen durchaus andere Positionen als die gebe, die in Baden-Würt-
temberg vertreten werde. Doch alle Neuregelungen hätten bisher
dazu geführt, dass mehr zugelassen werde, als der Rechnungshof
seinerzeit vorgeschlagen habe. Er rate davon ab, diesen Weg zu
beschreiten, weil er neue Probleme aufwerfen würde, die seines
Erachtens größer wären als diejenigen, die es derzeit gebe.

Der Minister im Staatsministerium erklärte, er bedanke sich im
Namen der Landesregierung sehr für die konstruktive Debatte.
Wenn der Berichtszeitraum auf die Zeit ab 1996 beschränkt wer-
de, sei eine gute und sachlich geprägte Debatte möglich, mögli-
cherweise auch mit Konkretisierungen für die Zukunft.

Er sagte zu, bis zum 20. August 2000 für den Zeitraum ab 1996
eine ergänzende Stellungnahme zu erarbeiten, in der erstens die
Flugzeiten auf die Minute genau mitgeteilt würden, in der zwei-
tens die Angaben zu den einzelnen Flugreisen durch Angaben zu
den Betriebskosten je Flugstunde und Hubschraubertyp in den je-
weils geltenden Sätzen ergänzt würden und in der drittens zu den
vom Erstunterzeichner der drei Anträge aufgeworfenen Fragen
Stellung genommen werde und Aussagen richtig gestellt würden,
beispielsweise Aussagen in der Presseerklärung zum Beginn von
Dienstreisen am Wohnort vom 15. Juni 2000, durch die große
Missverständnisse entstanden seien.

Abschließend stellte er klar, weder der Ministerpräsident noch er,
noch ein Sprecher des Staatsministeriums habe den Bundespräsi-
denten in den zurückliegenden Monaten kritisiert, was seine Flüge
anbelange. Vertreter der Landesregierung hätten in Interviews le-
diglich die Verwendung von Fluggerät der Westdeutschen Landes-
bank thematisiert und in diesem Zusammenhang darauf hingewie-
sen, dass es zur Praxis der Verwendung von nicht staatlichem
Fluggerät in Baden-Württemberg seit 1991 eine Regelung gebe,
dass so etwas in Baden-Württemberg nicht stattfinde und in Ba-
den-Württemberg auf einer sauberen Rechtsgrundlage operiert
werde. Kein Vertreter der Landesregierung habe jedoch themati-
siert, ob der Bundespräsident eine Reise ins Ausland gemacht habe
oder ob er zu Geburtstagen oder zu seinem Wohnort geflogen sei.
Vertreter der Landesregierung hätten sich auch auf Befragung in
einer politischen Fernsehsendung klar vor den Bundespräsidenten
gestellt. Er lege Wert auf die Feststellung, dass die Landesregie-
rung ihre Argumentation nicht im Nachhinein verändere, sondern
die Position, die sie immer vertreten habe, beibehalte.

Der SPD-Abgeordnete bat darum, ihm Pressemitteilungen zu-
kommen zu lassen, in denen sich Vertreter der Landesregierung
vor den Bundespräsidenten  gestellt hätten.

Der Minister im Staatsministerium wiederholte, es habe sich
nicht um Pressemitteilungen gehandelt, sondern diese Auffas-
sung sei in einer politischen Magazinsendung geäußert worden.
Er sagte zu, dem Abgeordneten einen Mitschnitt dieser Sendung
zur Verfügung zu stellen.

Der Ausschussvorsitzende merkte an, zum Thema Flugreisen des
Bundespräsidenten erhalte der Abgeordnete nicht nur einen Mit-
schnitt der erwähnten Sendung, sondern habe vom Minister im
Staatsministerium persönlich erfahren, welche Auffassung dieser
dazu vertrete.

Weiter teilte er mit, zum den Anträgen zu Grunde liegenden The-
ma lägen dem Landtag auch noch zwei Anträge der Fraktion Die

aus anzutreten oder zu Hause zu beenden, wenn nicht am Tag der
Reise ein dienstlicher Termin in Stuttgart wahrgenommen wer-
den müsse. Alle anderen möglichen Festlegungen würden einen
hohen Zeitaufwand für die Reise erfordern, und im Übrigen wäre
es schwer vorstellbar, seitens des Rechnungshofs zu verlangen,
dass der Ministerpräsident mit dem Zug nach Stuttgart fahre und
von dort aus mit dem Hubschrauber zu einem dienstlichen Ter-
min fliege.

Um das Vorhandensein eines triftigen Grundes prüfen zu kön-
nen, reiche es sicher nicht aus, zu wissen, wann zu welchem
Zweck an welches Ziel geflogen worden sei. Denn der triftige
Grund ergebe sich vielmehr meist aus einer Fülle von Terminen,
von denen ohne die Nutzung eines Hubschraubers nicht alle
wahrgenommen werden könnten. Um also zu prüfen, ob ein be-
stimmter Flug begründet gewesen sei, müssten alle Termine der
betreffenden Person vor und nach dem zu prüfenden Flug be-
kannt sein, und selbst dann gäbe es sicher einen Ermessensspiel-
raum in der Beurteilung, ob es für den Flug einen triftigen Grund
gegeben habe. Daher bezweifle der Rechnungshof, dass es
nachträglich möglich sei, die Frage, ob jeweils ein triftiger
Grund für einen Flug vorgelegen habe, hinreichend zu prüfen,
und daher habe sich der Rechnungshof hierzu weder bei einer
Prüfung im Staatsministerium in den Jahren 1994 und 1995 noch
in den Gesprächen, die er mit dem früheren Innenminister Birze-
le über seine Flüge als Innenminister geführt habe, geäußert.

Der Rechnungshof habe dem früheren Innenminister nach den
Prüfungen schriftlich mitgeteilt, die Fakten, die er dem Rech-
nungshof mitgeteilt habe, ließen keine Aussage darüber zu, ob
für die Benutzung eines Hubschraubers im Einzelfall ein triftiger
Grund vorgelegen habe. Die Frage des vorliegens eines triftigen
Grundes sei ein Beispiel für einen Bereich, der von Außenste-
henden im Nachhinein nicht mehr vollständig prüfbar sei und in
der persönlichen Verantwortung des einzelnen Regierungsmit-
glieds liege.

Die geschilderte Position des Rechnungshofs sei im Grunde ge-
nommen seit neun Jahren öffentlich bekannt. Denn die Landesre-
gierung habe sich bereits 1991 auf diese Position bezogen und
dies auch im Untersuchungsausschuss „Unabhängigkeit von Re-
gierungsmitgliedern und Strafverfolgungsbehörden“ mitgeteilt.
Sowohl der Ministerpräsident als auch die übrigen Regierungs-
mitglieder, also auch jene, die sich, als sie noch in der Oppositi-
on gewesen seien, für eine restriktivere Regelung eingesetzt hät-
ten, hätten sich entsprechend der vorgetragenen Position des
Rechnungshofs verhalten.

Abschließend legte er dar, der Rechnungshof räume ein, dass sei-
ne Position nur eine mögliche Variante sei und die Frage der
Dienstflüge auch anders geregelt werden könne. Beispielsweise
habe die niedersächsische Landesregierung für sich eine Rege-
lung getroffen, die mehr Reisen zu Parteiterminen als dienstlich
veranlasst akzeptiere, als es in Baden-Württemberg der Fall sei.

Der Landtag sei der Ende des Jahres 1997 abgegebenen Empfeh-
lung des Rechnungshofs, Reisen von Abgeordneten zu Veran-
staltungen der eigenen Partei als privat einzustufen, nicht gefolgt,
sondern der Landtag habe entgegen dem Rat des Rechnungshofs
und entgegen dem Hinweis des Rechnungshofs, dass diese Rege-
lung mit den für die Landesregierung geltenden Regelungen
nicht übereinstimme, entschieden, dass es den Fraktionen mög-
lich sein müsse, Fraktionsmittel für Reisen zu Parteiveranstaltun-
gen bereitzustellen. Er verweise in diesem Zusammenhang auf
die Beratung der Mitteilung des Rechnungshofs Drucksache
12/2201 im Landtag.
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Republikaner vor, und zwar die Anträge Drucksachen 12/4934
und 12/4963, und er empfehle, wenn die Anträge Drucksachen
12/4860, 12/4865 und 12/5026 im Ausschuss weiter behandelt
würden, die beiden erwähnten Anträge der Fraktion Die Republi-
kaner, sofern sie im Ständigen Ausschuss behandelt werden soll-
ten, mit zu beraten.

Der Ausschuss beschloss ohne förmliche Abstimmung, die Bera-
tung der Anträge Drucksachen 12/4860, 12/4865 und 12/5026 zu
unterbrechen und in einer der beiden nächsten Sitzungen fortzu-
setzen.

In der 34. Sitzung verwies der Ausschussvorsitzende auf die Ge-
schäftsordnungsdebatte zu Beginn dieser Sitzung, nach der der
Antrag eines Abgeordneten der Republikaner, die Beratung der
Anträge Drucksachen 12/4860, 12/4865, 12/4934, 12/4963 und
12/5026 von der Tagesordnung abzusetzen, mehrheitlich ohne
Stimmenthaltungen abgelehnt wurde, und entsprach dem
während dieser Geschäftsordnungsdebatte geäußerten Wunsch
eines SPD-Abgeordneten, den Antrag Drucksache 12/4963 vor
den übrigen Anträgen gesondert zu behandeln, weil sich der
SPD-Abgeordnete an der Beratung dieses Antrags nicht beteili-
gen, die übrigen Anträge aber mit beraten wolle. 

Weiter machte er auf den zu Sitzungsbeginn an die Ausschuss-
mitglieder verteilten Antrag der Fraktion der CDU und der Frak-
tion der FDP/DVP – Entschließungsantrag zur Flugpraxis der
Mitglieder der Landesregierung – (Anlage 3) aufmerksam. 

Ein Abgeordneter der Fraktion Die Republikaner äußerte, es sei
schwierig, zu dem Antrag Drucksache 12/4963 gesondert und
nicht im Gesamtzusammenhang Stellung zu nehmen, weil man-
ches miteinander verwoben sei und es um eine problematische
Situation gehe, die nicht nur ein früheres Regierungsmitglied,
sondern grundsätzlich die Flugpraxis von Regierungsmitgliedern
betreffe. 

In der Stellungnahme der Landesregierung zum Antrag Drucksa-
che 12/4963 werde zu dem Flug des damaligen baden-württem-
bergischen Innenministers am 4. März 1995 in Begleitung seines
Parteikollegen Scharping von Stuttgart zum SPD-Landespartei-
tag nach Biberach lapidar dargelegt, dass es hinsichtlich dienstli-
cher Umstände, die zu diesem Flug Anlass gegeben haben könn-
ten, keine weiteren Erkenntnisse gebe. 

Theoretisch seien drei Gründe für einen solchen Flug denkbar: ein
rein dienstlicher Grund, ein rein privater oder parteipolitischer
Grund, bei dem die Partei die Flugkosten zu tragen gehabt hätte,
wie dies bei Flügen des Ministerpräsidenten und der Kultusminis-
terin zu reinen Parteiterminen schon der Fall gewesen sei, und
Mischsituationen wegen Parteiterminen unmittelbar vor oder nach
amtlichen Tätigkeiten. Nach seiner Auffassung sei der Flug vom 4.
März 1995 nicht dienstlich, sondern parteipolitisch begründet ge-
wesen. Die Konsequenz hätte sein müssen, dass die Kosten dieses
Flugs von der SPD übernommen worden wären. Ihn interessiere,
ob dies der Fall gewesen sei. Wenn die Landesregierung die Teil-
nahme eines Innenministers an einem Landesparteitag seiner Par-
tei als dienstlich begründet ansehe, derjenige, der Hubschrauber-
flüge beim Lagezentrum der Landespolizei anfordere, selbst ent-
scheiden müsse, ob eine dienstliche Veranlassung oder im Einzel-
fall ein triftiger Grund für die Benutzung eines Hubschraubers ge-
geben sei, und die Flugpraxis keiner vernünftigen Kontrolle unter-
zogen werde und auch nicht durch eine weitere Stelle nachgeprüft
werde, ob tatsächlich eine dienstliche Veranlassung gegeben sei,
sei das ganze System fragwürdig. Aus den Stellungnahmen der
Landesregierung werde deutlich, dass es kaum eine Dokumentati-
on über Flüge gebe und nicht notiert werde, wer mitfliege. Auch

sei von der Regierung erst nach mehreren Anläufen mit einem rie-
sigen Aufwand letztendlich zusammengestellt worden, wann und
wohin Flüge unternommen worden seien. 

Der Ausschussvorsitzende rief den Antrag Drucksache 12/4934
mit zur Beratung auf. 

Der Abgeordneter der Republikaner vertrat unter Hinweis auf
den Satz „Eine quantitative Erfassung der entsprechenden Flüge
ist insoweit nicht geregelt“ in der Stellungnahme der Landesre-
gierung zur Ziffer 1 des Antrags Drucksache 12/4934 die Auffas-
sung, er sehe in dieser Hinsicht einen Regelungsbedarf. Bei klar
gefassten Regelungen hätte es Flüge wie den von ihm erwähnten
des damaligen Innenministers nicht gegeben. 

Der Minister im Staatsministerium wies zurück, dass es kaum ei-
ne Dokumentation gebe, und zeigte auf, dass, wenn auch unter
Schwierigkeiten, alle Flüge mit Polizei-Hubschraubern lückenlos
dokumentiert werden könnten, weil die anfordernde Stelle und
die Flugzeit festgehalten würden. Dem Parlament seien gemäß
der Zusage in der Sitzung des Ständigen Ausschusses am 13. Juli
2000 im August sogar die Flugkosten mitgeteilt worden. Rück-
wirkend sei über einen sehr langen Zeitraum ein Höchstmaß an
Transparenz für alle Flüge mit der Polizei-Hubschrauberstaffel
möglich geworden. Im Einzelnen sei es allerdings schwierig, an-
hand der Terminkalender den genauen Anlass für Flüge zu ermit-
teln. Auch werde nicht dokumentiert, wer Mitglieder der Landes-
regierung bei Flügen mit Polizei-Hubschraubern begleite. 

Aus der Stellungnahme der Landesregierung ergebe sich, dass es
die Landesregierung ausdrücklich ablehne, sich zum Schiedsrich-
ter zu machen, ob der Flug des damaligen Innenministers vom 4.
März 1995 zum SPD-Landesparteitag nach Biberach als dienstlich
oder als parteipolitisch veranlasst einzuschätzen sei. Ihm sei bei
solchen Diskussionen und Einschätzungen nicht sehr wohl, denn
es werde für eine Amtsperson immer Situationen geben, bei denen
die Abgrenzung schwierig sei. Den Flug vom 4. März 1995 schät-
ze er als einen sehr schwierigen Grenzfall ein. Wenn der damalige
Innenminister seinerzeit Landesvorsitzender der SPD gewesen wä-
re und zu einem turnusmäßigen Landesparteitag mit Wiederwahl
geflogen wäre, hätte er diesen Flug als Landesvorsitzender oder
Mandatsträger unternommen. Nachdem er aber in seiner Eigen-
schaft als Innenminister an einem Parteitag teilgenommen und da-
bei auch dienstliche Belange mit vertreten habe, sei die Abwä-
gung, ob das dienstliche Erfordernis oder die parteipolitische Mit-
wirkung als SPD-Funktions- oder Mandatsträger im Vordergrund
gestanden habe, sehr schwierig. Weil der damalige Innenminister
kein aktives Mitglied der derzeitigen Landesregierung sei, habe
sich die Landesregierung nur auf die Position zurückziehen kön-
nen, den vormaligen Innenminister zu bitten, diese Frage mit dem
Rechnungshof abzuklären. Diese Abklärung sei im Rahmen eines
Schriftwechsels vorgenommen worden und habe zu der noblen,
aber nicht zwingenden Konsequenz geführt, dass der frühere In-
nenminister die Kosten erstattet habe. Allein dieses Beispiel zeige,
wie schwierig die Abwägung zwischen dienstlichem und parteipo-
litischem Erfordernis in jedem Einzelfall sei. Die Position der Lan-
desregierung, die sie sachlich zu dem Flug am 4. März 1995 einge-
nommen habe, sei richtig gewesen. 

Derzeit werde auf der Ebene der Staatskanzleien versucht, län-
derübergreifend zu Regelungen zu kommen, mit denen Grauzo-
nen vermieden, Mischflüge stärker identifiziert und Konkretisie-
rungen vorgenommen werden könnten. 

Wer die Stellungnahmen der Landesregierung objektiv zur
Kenntnis nehme, werde feststellen, dass es in der Vergangenheit
unabhängig von der Zusammensetzung der Regierung in Baden-
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Württemberg bei Flügen mit der Hubschrauberstaffel der Polizei
des Landes Baden-Württemberg keinen Missbrauch gegeben ha-
be, diese außerordentlich verantwortungsvoll genutzt worden sei
und von daher in Baden-Württemberg auch keine solchen Konse-
quenzen gezogen werden müssten, wie sie wegen der Flugpraxis
in Nordrhein-Westfalen notwendig geworden seien. 

Ein Vertreter des Rechnungshofs wies darauf hin, er habe bereits
in der Sitzung des Ausschusses am 13. Juli 2000 dargelegt, wie
der Rechnungshof die einzelnen Bereiche abgrenze. 

Der Flug des damaligen Innenministers vom 4. März 1995 zu ei-
nem Parteitag der SPD sei nach dessen späteren Darlegungen ein
dienstlicher Termin gewesen. Der damalige Innenminister habe
die Auffassung vertreten, dass auf diesem Parteitag Fragen der
inneren Sicherheit angesprochen werden sollten, und er habe da-
zu Rede und Antwort stehen wollen. 

Der Rechnungshof habe Anfang der neunziger Jahre die Position
vertreten, dass ein Regierungsmitglied, das als Parteimitglied zu
einem Termin der eigenen Partei reise, nicht dienstlich unter-
wegs sei. Bei einer solchen Position werde die Frage, ob Dienst-
liches oder Parteipolitisches im Vordergrund stehe, vermieden.
Diese Position habe der Rechnungshof seinerzeit gegenüber dem
Staatsministerium eingenommen, und das Staatsministerium ha-
be sich entsprechend verhalten. Dem damaligen Innenminister
seien die Gespräche zwischen dem Rechnungshof und dem
Staatsministerium aber offensichtlich nicht bekannt gewesen.
Deshalb habe dieser eine andere Abgrenzung vorgenommen. In
dem späteren Schriftwechsel habe der Rechnungshof dem ehe-
maligen Innenminister seine Auffassung, die er auch gegenüber
dem Staatsministerium vertreten habe, dargelegt, und der frühere
Innenminister habe sich dieser Auffassung angeschlossen. 

Auch in Zukunft werde die Frage beantwortet werden müssen,
ob inhaltlich oder rein formal unterschieden werde. Wie schwie-
rig eine Entscheidung darüber sei, werde auch durch die Formu-
lierung in Abschnitt III Ziffer 2 zweiter Spiegelstrich des Ent-
schließungsantrags deutlich. Er wisse nicht genau, ob damit die
bisherige Position des Staatsministeriums bestätigt werde. Der
Rechnungshof sei immer noch der Meinung, dass jede Teilnah-
me eines Regierungsmitglieds an Veranstaltungen der eigenen
Partei sowohl dienstlich als auch parteipolitisch veranlasst sein
könne und deshalb die Teilnahme an Veranstaltungen der eige-
nen Partei grundsätzlich als privat und nicht als dienstlich anzu-
sehen sei. Dadurch werde die Abwägung, ob das Dienstliche
oder das Parteipolitische überwiege, vermieden. 

Von dieser Handhabung seien nur Reisen zu Sitzungen des Par-
teipräsidiums und zu Sitzungen der Bundestagsfraktion oder der
Landesgruppe ausgenommen, weil diese nach der Rechtspre-
chung Teile des Staates seien. Würde der Formulierung in Ab-
schnitt III Ziffer 2 zweiter Spiegelstrich des Entschließungsan-
trags der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP/DVP zu-
gestimmt, könnte der Flug des früheren Innenministers dienstlich
gewesen sein, weil dieser die Auffassung vertrete, dass bei der
Teilnahme an dem SPD-Landesparteitag sein Regierungsamt im
Vordergrund gestanden habe. 

Eine SPD-Abgeordnete wies darauf hin, dass ein Abgeordneter
der Fraktion Die Republikaner und nicht deren Fraktionsvorsit-
zender die Anträge Drucksachen 12/4934 und 12/4963 vertrete,
und warf die Frage auf, ob der Fraktionsvorsitzende der Republi-
kaner den ihm zur Verfügung gestellten Dienstwagen jemals für
die Wahrnehmung von Parteiterminen seiner eigenen Partei in
seiner Eigenschaft als Bundesvorsitzender und früher als Landes-
vorsitzender genutzt habe.

Der Fraktionsvorsitzende der Republikaner erwiderte, dieses
Thema sei Inhalt mehrerer Besprechungen beim Landtagspräsi-
denten gewesen, an denen auch Vertreter der SPD-Fraktion teil-
genommen hätten. Diese könnten die entsprechende Antwort ge-
ben. Bei diesen Gesprächen habe er seine Position vertreten und
seine Praxis der Dienstwagennutzung deutlich gemacht. 

Auf Nachfrage der SPD-Abgeordneten entgegnete er, er lege
Wert auf die Feststellung, dass die aufgeworfene Frage bereits in
den von ihm erwähnten Gesprächen beantwortet worden sei. 

Der Ausschussvorsitzende wies ausdrücklich darauf hin, dass die
Diskussion über den Antrag Drucksache 12/4963 abgeschlossen
sei. 

Ein SPD-Abgeordneter ging darauf ein, der Rechnungshof ver-
trete den Standpunkt, dass die Abgrenzung zwischen privaten
und dienstlich veranlassten Flügen nach rein formalen Kriterien
vorzunehmen sei. Auch das Staatsministerium habe sich in ei-
nem Schreiben an ihn auf diesen Standpunkt gestellt. 

Er stellte für seine Fraktion fest, das Staatsministerium vertrete
jetzt eine andere Auffassung als früher, und die vom Staatsminis-
terium mit Schreiben vom 21. August 2000 und vom 30. August
2000 vorgelegten ergänzenden Stellungnahmen (Anlagen 2 und
3) entsprächen nicht den Vorstellungen der SPD. Die SPD habe
ausdrücklich darum gebeten, die Flüge so aufzugliedern, dass sie
nachvollziehbar seien. Bei einer ganzen Reihe von Flügen werde
aber nicht deutlich, warum von einem Ort abgeflogen worden sei
und was für eine Verpflichtung dem Abflug vorausgegangen sei.
Dies sei nach der Beurteilung des Rechnungshofs ein ganz wich-
tiges Kriterium. 

Weiter erkundigte er sich nach der Rechtsgrundlage für die Ab-
grenzung zwischen dienstlich veranlassten und privaten Reisen
aus der Sicht der Regierung und bemerkte dazu, wenn der Stand-
punkt des Rechnungshofs zur Abgrenzung zu Grunde gelegt und
das Reisekostenrecht prinzipiell für anwendbar gehalten werde,
ergäbe sich die Folgerung, dass für die Abgrenzung zwischen
dienstlich veranlassten und privaten Reisen das Beförderungs-
mittel unerheblich sei. Das Präsidium habe 1996 einstimmig die
Auffassung vertreten, wenn ein Fraktionsmitglied einen Partei-
termin seiner eigenen Partei wahrnehme, könne die Partei die
Kosten dafür erstatten. Dies bedeute, dass der Dienstwagen be-
nutzt werden dürfe. Der Rechnungshof habe dies aber verhindert
wissen wollen und die Auffassung vertreten, dass eine Fraktion
in solchen Fällen keine Kosten erstatten dürfe und ein Dienstwa-
gen nicht ohne Kostenerstattung benutzt werden dürfe. 

Auch erhebe sich die Frage, in welchen Fällen vom Wohnort aus
geflogen werden dürfe. Nach dem Reisekostenrecht müsse ein
Beamter und damit auch ein Ministerpräsident oder ein Minister
von seinem Wohnort zum Dienstort privat anreisen. Am 14. Sep-
tember 1996 sei der Ministerpräsident aber von Spaichingen
nach Stuttgart und somit zum Dienstort geflogen, um an einem
Firmenjubiläum in Neuhausen a.d. F. teilzunehmen. 

In einem Schreiben an ihn habe das Staatsministerium dargelegt,
dass es den Standpunkt des Rechnungshofs zur Abgrenzung tei-
le. In der ergänzenden Stellungnahme vom 21. August 2000 sei
aber eine ganze Anzahl von Flügen enthalten, die eindeutig Par-
teitermine beträfen. Als Beispiel dafür führte er den Flug am 13.
Juli 1996 von Spaichingen zum Landestag der Jungen Union in
Eppingen sowie den vom 22. Juli 1997 von Bonn zum Kleinen
CDU-Landesparteitag in Bühl an. 

Dazu vertrat er die Meinung, diese Beispiele zeigten, dass seine
schon immer vertretene Auffassung, die aber gerade vonseiten
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gegenüber dem Ministerpräsidenten oder Mitgliedern der Lan-
desregierung erhoben, sondern sachlich Abgrenzungsprobleme
in den Vordergrund gerückt habe. 

Zu den Abgrenzungsfragen könne differenziert argumentiert
werden, und es seien auch differenzierte Ergebnisse denkbar.
Nicht möglich sei aber, dem Ministerpräsidenten und Mitglie-
dern der Landesregierung die Absicht zu unterstellen, dass sie
sich bewusst falsch verhalten und die Hubschrauberstaffel der
Polizei für parteipolitische oder private Zwecke missbraucht hät-
ten, wie dies politisch-parlamentarisch in den vergangenen Mo-
naten geschehen sei. 

Die Aussage seines Vorredners, das Staatsministerium habe bis-
her zur Abgrenzung von privaten und dienstlich veranlassten
Flügen eine andere Auffassung vertreten, beziehe sich wohl auf
das Schreiben von Staatssekretär Dr. Menz, das dessen Auffas-
sung enthalten habe. Das Staatsministerium habe bisher wegen
der Flüge des ehemaligen Innenministers ausdrücklich nicht eine
Schiedsrichterposition bezogen, sondern es habe den von diesem
übersandten Scheck postwendend zurückgeschickt und die Auf-
fassung vertreten, darüber, ob es sich um einen Dienstflug oder
um einen parteipolitisch veranlassten Flug gehandelt habe, maße
sich das Staatsministerium kein Urteil an. 

Das Staatsministerium habe bei seinen ergänzenden Stellungnah-
men dem Petitum der Antragsteller entsprochen. In keinem der
Anträge werde nach Vorterminen oder Nachterminen gefragt. 

Auf die entsprechende Frage des SPD-Abgeordneten antwortete
er, den Vortermin des Flugs des Ministerpräsidenten Mannheim
– Pforzheim am 5. Juli 1996 könnte er gegebenenfalls noch mit-
teilen. Wenn er recht im Bild sei, sei damals in Mannheim eine
Pressekonferenz zum Projekt „Mannheim 21“ abgehalten wor-
den. Insofern handelte es sich um ein dienstliches Erfordernis mit
Anschlussflug. 

Rechtsgrundlage für die Flugpraxis sei eine Absprache mit dem
Rechnungshof von 1991. Das Staatsministerium sei sich bewusst,
dass es schwierige Abgrenzungsprobleme gebe. Im Übrigen wer-
de gemäß den Empfehlungen des Untersuchungsausschusses
„Unabhängigkeit von Regierungsmitgliedern und Strafverfol-
gungsbehörden“ von 1991 gehandelt. 

Zu dem Flug vom 14. September 1996 von Spaichingen nach
Stuttgart teilte er mit, der Ministerpräsident sei seit 1991 in kei-
nem Fall mit dem Hubschrauber zum Dienstsitz Staatsministeri-
um in Stuttgart geflogen. Ein solcher Flug wäre nach den Emp-
fehlungen des Untersuchungsausschusses „Unabhängigkeit von
Regierungsmitgliedern und Strafverfolgungsbehörden“ von 1991
und den Bestimmungen des Reisekostenrechts nicht zulässig.
Wenn der Ministerpräsident von Spaichingen abgeflogen sei, sei
das Ziel ein konkreter Zielpunkt zu einer dienstlichen Verrich-
tung außerhalb des Staatsministeriums gewesen, wie dies auch
bei Dienstfahrten möglich sei. 

Am 13. Juli 1996 habe der Ministerpräsident nicht in seiner Ei-
genschaft als CDU-Landesvorsitzender, sondern in seiner Eigen-
schaft als Ministerpräsident am Landestag der Jungen Union in
Eppingen teilgenommen, wie dies auch bei einem Parteitag der
Grünen der Fall gewesen sei. 

Bei dem Flug Bonn – Bühl am 22. Februar 1997 sei entgegen der
sonstigen Praxis, dass der Ministerpräsident in seiner Eigen-
schaft als CDU-Landesvorsitzender an Landesparteitagen teilge-
nommen habe, die Auffassung vertreten worden, dass im Vorder-
grund des Kleinen CDU-Landesparteitags ein Gespräch mit dem
EU-Kommissionspräsidenten Jacques Santer gestanden habe, das

der Regierungskoalition interessanterweise nicht geteilt worden
sei, richtig sei, dass manche Reisen mit dem Reisekostenrecht
letztlich nicht vernünftig geregelt werden könnten und die vom
Rechnungshof getroffene formale Unterscheidung keine tragfähi-
ge Basis für die Beurteilung der unterschiedlichen dienstlichen
Veranlassungen sei. 

Er räumte ein, das Reisekostenrecht sei jetzt im Hinblick auf das
Zurückfahren nach Hause etwas großzügiger, warf aber unter
Hinweis auf den Flug Stuttgart – Karlsruhe – Spaichingen vom 4.
Juni 1996 die Frage auf, ob es sich dabei um eine zulässige
Rückkehr zum Wohnort gehandelt habe, denn wenn die Strecke
zwischen Dienstort und Wohnort länger sei als die zwischen dem
Ort des Dienstgeschäfts und dem Dienstort, werde bei keinem
Beamten eine Dienstreise vom Ort des Dienstgeschäfts bis zum
Wohnort anerkannt. Auf jeder Seite der ergänzenden Stellung-
nahme seien einige Flüge aufgeführt, die mit der strikten Anwen-
dung des Reisekostenrechts nicht in Einklang gebracht werden
könnten. 

Im Präsidium des Landtags sei einhellig die Auffassung vertreten
worden, dass eine Regelung unsinnig und nicht tragfähig wäre,
wonach die Fahrt eines Abgeordneten zu einer Veranstaltung ei-
ner anderen Partei als Dienstreise behandelt werden könne, nicht
aber die Fahrt zu einer Veranstaltung seiner eigenen Partei zum
gleichen Thema. Diese Entscheidung sei zunächst nur für den
Bereich des Landtags getroffen worden, sie habe aber auch noch
andere Auswirkungen. Er habe das Finanzamt Göppingen über
seine jeweilige Vorgehensweise informiert. Das Finanzamt Göp-
pingen stelle sich nach Rücksprache mit dem Finanzministerium
auf den Standpunkt, dass Fahrten von Amtsträgern des Landtags
zu einer Parteiveranstaltung ab 1998 und solche Fahrten von Re-
gierungsmitgliedern ab 1999 dem privaten Bereich zuzuordnen
und gesondert abzurechnen seien. Dies bedeute, dass bei Hub-
schrauberflügen, selbst wenn das Land keine Erstattung verlan-
ge, der geldwerte Vorteil versteuert werden müsse. In der ergän-
zenden Stellungnahme seien hingegen Dienstreisen zu Parteita-
gen enthalten. 

Dringend erforderlich sei, tatsächlich rechtliche Klarheit zu
schaffen. Mit einem Beschluss könne dies nicht erreicht werden,
weil mit ihm keine Verbindlichkeit erreicht würde. Die Finanz-
verwaltung habe lediglich bei Ministern, die Abgeordnete seien,
zugestanden, dass Reisen zu eigenen Parteiterminen durch die
Kürzung der Reisekostenpauschale usw. abgegolten seien, nicht
aber bei Ministern, die nicht Abgeordnete seien und an Veran-
staltungen der eigenen Partei teilnähmen. Nach Auffassung der
Finanzverwaltung handelte es sich dabei um eine dem privaten
Bereich zuzuordnende Fahrtstrecke mit der Folge, dass der geld-
werte Vorteil versteuert werden müsse. Er plädiere für die Auf-
nahme einer klaren Regelung für Mischtatbestände in das Reise-
kostenrecht, weil weder bei Mitgliedern der Landesregierung
noch bei Abgeordneten mit formalen Kriterien eine tragfähige
Unterscheidung zwischen privater und dienstlicher Veranlassung
getroffen werden könne. 

Die bisherigen Stellungnahmen der Landesregierung zur Flug-
praxis von Regierungsmitgliedern könnten nicht mit dem Inhalt
der ergänzenden Stellungnahmen in den Schreiben des Staatsmi-
nisteriums vom 21. August 2000 und 30. August 2000 in Über-
einstimmung gebracht werden. 

Der Minister im Staatsministerium stellte fest, sein Vorredner
habe sich mit seiner Argumentation insofern wohltuend vom 
Erstunterzeichner der Anträge Drucksachen 12/4860, 12/4865
und 12/5026 unterschieden, als er keine pauschalen Vorwürfe
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isoliert und auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzung um die
Einführung des Euros sowie zu anderen europapolitisch wichti-
gen Fragen stattgefunden habe, und dieses als ein Dienstgeschäft
zu werten sei. 

Wer Termin für Termin prüfe, werde feststellen, dass bei der
Flugpraxis keinerlei Fehlverhalten vorgekommen sei, sondern
sich die Mitarbeiter im Staatsministerium um ein Höchstmaß an
Transparenz und richtiger Kostenabrechnung bemühten. Eine le-
bensfremde Auffassung sei, anzunehmen, dass der Ministerpräsi-
dent die Aufgabe hätte, sich im Einzelnen um Reiseabrechnun-
gen zu kümmern. Die Kosten reiner Parteitermine würden zeit-
nah abgerechnet und von der CDU getragen. 

Auf Frage des Ausschussvorsitzenden, warum im Schreiben des
Staatsministeriums vom 21. August 2000 für den Zeitraum 1. Ju-
ni 1996 bis 20. Juni 1997  74 Flüge aufgeführt seien, in der Ant-
wort des Innenministeriums vom 11. Juli 1997 auf die Kleine
Anfrage der Abg. Marianne Erdrich-Sommer, Drucksache
12/1623, für den fast gleichen Zeitraum aber 81 Flüge, antworte-
te er, beide Angaben seien korrekt. In der Antwort des Innenmi-
nisteriums sei jede Flugbewegung einzeln aufgelistet worden, im
Schreiben des Staatsministeriums vom 21. August 2000 seien die
Flugbewegungen hingegen nach Flugstrecken aufgelistet und
wegen der besseren Darstellung und Zuordnung Hin- und Rück-
flüge unter ausdrücklicher Kennzeichnung zusammengefasst
worden. Dies habe auch dazu geführt, dass in dem Schreiben des
Staatsministeriums vom 21. August 2000 das Reiseziel Spaichin-
gen häufiger als in der Antwort des Innenministeriums aufge-
führt sei. 

Auch in der Öffentlichkeit sei die Frage aufgeworfen worden,
welcher Zusammenhang zwischen der Ortsangabe „Zimmern“
bzw. „Zimmern o. R.“ als Start- bzw. Landeort und den Dienst-
aufgaben des Ministerpräsidenten bestehe. Damit sei implizit der
Vorwurf erhoben worden, dass dies der Heimatort des Minister-
präsidenten sei und dieser dort möglicherweise private Ver-
pflichtungen wahrgenommen habe. Tatsache sei aber, dass in
Spaichingen bei schlechten Sichtverhältnissen oder bei Dunkel-
heit nicht gelandet werden könne und dann die nächste Möglich-
keit zur Landung auf dem beleuchteten Hubschrauberlandeplatz
bei der Autobahnmeisterei in Zimmern ob Rottweil bestehe.
Anschließend erfolge ein Pkw-Transfer nach Spaichingen. Die
Frage nach dem Zusammenhang zwischen dem Ort Zimmern 
o. R. und den Dienstgeschäften habe er bei den öffentlichen An-
würfen als besonders unsachlich und ärgerlich empfunden. 

Zu den Flügen am 25. Oktober 1996 Erfurt – Spaichingen und
Stuttgart – Königschaffhausen – Rust – Spaichingen teilte er mit,
der Hubschrauber habe den Ministerpräsidenten von der mehrtä-
gigen Ministerpräsidentenkonferenz in Erfurt nach Spaichingen
gebracht. Aus flugtechnisch-betrieblichen und durch die War-
tung bedingten Gründen sei der Hubschrauber dann leer nach
Stuttgart geflogen. Dort seien technische Verrichtungen vorge-
nommen worden. Über solche Angelegenheiten habe die Polizei-
Hubschrauberstaffel zu entscheiden. Anschließend habe der
Hubschrauber den Ministerpräsidenten in Spaichingen abgeholt
und nach Königschaffhausen zu einem Treffen des Kabinetts ge-
flogen und von dort nach Rust und wieder zurück nach Spaichin-
gen. Insofern sei in reisekostenrechtlich zulässiger Weise eine
Dienstreise in der Nähe der Wohnung angetreten bzw. beendet
worden. 

In der Öffentlichkeit sei auch stark die Frage diskutiert worden,
warum der Ministerpräsident zusammen mit dem Wirtschaftsmi-
nister einen Charterflug zum Besuch des DFB-Pokalendspiels

am 14. Juni 1997 in Berlin unternommen habe. Der Ministerprä-
sident könne bei seiner Terminplanung auf einen möglichen Ein-
zug baden-württembergischer Fußballmannschaften in ein Pokal-
endspiel keine Rücksicht nehmen. Im Gegensatz zum Vorjahr,
als Karlsruhe im Pokalfinale gewesen sei und für den Minister-
präsidenten noch ein Linienflug zum Pokalendspiel habe gebucht
werden können, was insbesondere die „Badischen Neuesten
Nachrichten“ in der Recherche sehr interessiert habe, habe 1997
für den Ministerpräsidenten und den Wirtschaftsminister ein
Charterflug in Kauf genommen werden müssen. Die Teilnahme
an einem Pokalfinale sei beim Volkssport Fußball ein dienstli-
cher Repräsentationstermin. 

Der Flug am 24. März 1997 von Stuttgart nach Wasserburg sei
deshalb in Spaichingen unterbrochen worden, damit Frau Teufel
habe aufgenommen werden können. Dadurch sei eine dienstliche
Pkw-Anreise von Frau Teufel nach Wasserburg vermieden wor-
den. In Wasserburg habe ein Repräsentationstermin anlässlich
des 70. Geburtstags des in Baden-Württemberg lebenden Schrift-
stellers Martin Walser stattgefunden, an dem die Frau des Minis-
terpräsidenten wie bei vielen anderen Terminen teilzunehmen
gehabt habe. 

Sowohl die Teilnahme am Pokalendspiel in Berlin am 14. Juni
1997 als auch die Teilnahme des Ministerpräsidenten am Lan-
destag der Jungen Union am 13. Juli 1996 in Eppingen hätten zu
den Dienstaufgaben des Ministerpräsidenten gehört. Deshalb se-
he die Landesregierung nicht den geringsten Anlass, anzuneh-
men, dass in diesen beiden Fällen Flugkosten zurückerstattet
werden müssten. In der Vergangenheit seien bei eindeutiger Ter-
minwahrnehmung des Ministerpräsidenten in seiner Eigenschaft
als CDU-Landesvorsitzender in etlichen Fällen, die im Einzelnen
auch dokumentiert worden seien, Erstattungen vorgenommen
worden. 

Der Vertreter des Rechnungshofs legte dar, das Landesreisekos-
tenrecht sei eine komplizierte Materie, und es sei nicht unmittel-
bar für Regierungsmitglieder geschaffen worden. Nur bei weni-
gen Beamten stelle sich die Frage nach Hubschrauber- oder
Charterflügen. Von daher sei es schwer, manches zu transponie-
ren. Im Ministergesetz sei enthalten, dass die hauptamtlichen
Mitglieder der Regierung eine Reisekostenvergütung entspre-
chend den für Landesbeamte geltenden Vorschriften erhielten. 

Das Reisekostengesetz sehe gemischte Termine vor. Bei solchen
Terminen müssten die anteiligen Kosten für den privaten Teil
zurückerstattet werden. Wenn für den privaten Teil keine Zusatz-
kosten entstünden, würden die Kosten als dienstlich veranlasst
voll übernommen.

Der Flug Bonn – Bühl des Ministerpräsidenten am 22. Februar
1997 (Gespräch mit EU-Kommissionspräsident Santer und Klei-
ner CDU-Landesparteitag) sei reisekostenrechtlich ein gemisch-
ter Termin. Wenn das Gespräch mit EU-Kommissionspräsident
Santer die Reise trage und der Ministerpräsident gleichzeitig den
Kleinen CDU-Landesparteitag besuche und dadurch keine Mehr-
kosten entstünden, sei diese Reise als Dienstreise abzuwickeln. 

Das Landesreisekostengesetz sehe auch vor, dass eine Dienstrei-
se vom Wohnort aus angetreten oder dass an den Wohnort
zurückgekehrt werden könne, wenn es dafür einen triftigen
Grund gebe. Darüber, ob ein triftiger Grund vorliege, entscheide
bei Beamten der Vorgesetzte oder, falls es keinen Vorgesetzten
gebe, wie bei Regierungsmitgliedern, derjenige, der eine Dienst-
reise mache. Der triftige Grund werde in der Regel durch Zeit-
druck bedingt sein.
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Der Flug vom 14. September 1996 von Spaichingen zu einem
Firmenjubiläum in Neuhausen a. d. F. sei vom Wohnort zu einem
Ort, der nicht der Dienstort sei, unternommen worden. Wenn ein
triftiger Grund bejaht werde, könne ab dem Wohnort geflogen
werden. Dass Neuhausen nahe bei Stuttgart liege, schließe eine
Dienstreise nicht aus. Er sei durchaus der Meinung, dass dieser
Flug vom Reisekostenrecht gedeckt sei. 

In der 31. Sitzung des Ausschusses am 13. Juli 2000 habe er be-
reits dargelegt, dass der Landtag der Auffassung des Rechnungs-
hofs nicht gefolgt sei, sondern entschieden habe, dass es den
Fraktionen möglich sein müsse, Fraktionsmittel für Reisen zu
Parteiveranstaltungen bereitzustellen, und dass von den Finanz-
ministerien des Bundes und der Länder nunmehr im Hinblick auf
die Steuerpflicht akzeptiert werde, dass Dienstwagen für Fahrten
zu Parteiveranstaltungen genutzt würden. Der Rechnungshof sei
allerdings der Meinung, dass diese Regelungen nicht auf alle an-
deren Beförderungsmittel übertragen werden könnten. Die Posi-
tion, die der Rechnungshof auch gegenüber dem Staatsministeri-
um vertreten habe, sei bekannt. Darüber könne aber nur politisch
entschieden werden. Der Vorschlag des Rechnungshofs sei eine
Möglichkeit, es könnte aber auch nicht das formale Kriterium
zwischen amtlich und parteipolitisch bedingtem Anlass, sondern
das inhaltliche herangezogen werden. Dies wäre von der Sache
her zwar näher liegend, dadurch würden aber eher mehr Proble-
me geschaffen; denn bei Veranstaltungsterminen der eigenen
Partei entstünden im Einzelfall Abgrenzungsprobleme zwischen
amtlicher oder parteipolitischer Funktion mit der möglichen Fol-
ge, dass alle Parteitermine als mandatsbedingt oder als dienstlich
veranlasst eingestuft würden. Für eine so weit reichende Ausdeh-
nung sei der Rechnungshof nicht. Aber selbst wenn alle Partei-
termine als mandatsbedingt akzeptiert würden, blieben Abgren-
zungsprobleme; denn nach der Rechtsprechung der Gerichte
dürften Wahlkampftermine nicht als dienstlich veranlasst einge-
stuft werden. Vieles spreche für die vom Rechnungshof vorge-
schlagene Unterscheidung zwischen dienstlicher und parteipoliti-
scher Veranlassung, obwohl sie im Einzelfall Regierungsmitglie-
dern oder Mandatsträgern eine Möglichkeit nehme, die sie bei
sachangemessener Regelung gehabt hätten. Insofern gehe es um
ein gewisses Maß der Selbstbeschränkung, das aber in den letz-
ten zehn Jahren beim Ministerpräsidenten durchgehalten worden
sei, ohne dass eine zu starke Einengung aufgetreten sei. Von da-
her spreche vieles für die bisherige Handhabung. 

Auf Frage eines SPD-Abgeordneten antwortete er, bei den Ge-
sprächen mit dem Staatsministerium habe der Flug des Minister-
präsidenten zum Landestag der Jungen Union keine Rolle ge-
spielt. An den Rechnungshof sei die Frage nach der Abrech-
nungspraxis für Parteitermine gestellt worden. Dazu habe sich
der Rechnungshof geäußert. Das Staatsministerium sei aus der
Sicht des Rechnungshofs bei der Einzelbeurteilung von gemisch-
ten Terminen frei. 

Der SPD-Abgeordnete brachte sein Erstaunen über diese Auffas-
sung des Rechnungshofs zum Ausdruck und zeigte an einem
Beispiel auf, dass der Rechnungshof früher eine andere Position
vertreten habe und nach den damaligen Kriterien des Rechnungs-
hofs der Flug von Spaichingen nach Stuttgart und das an-
schließende Wahrnehmen eines Veranstaltungstermins in Neu-
hausen ein Flug zum Dienstort gewesen wäre und die Teilnahme
an einem Landestag der Jungen Union ein Parteitermin sei. 

Der Ausschussvorsitzende wies darauf hin, die Junge Union sei
eine eigenständige Organisation. Eine Parteimitgliedschaft in der
CDU sei für die Zugehörigkeit zur Jungen Union nicht Voraus-
setzung. 

Der SPD-Abgeordnete entgegnete, während seiner Zeit als In-
nenminister habe er die Frage aufgeworfen, ob es einen Unter-
schied mache, ob er bei einer Veranstaltung der Jungen Union zu
Sicherheitsfragen spreche oder bei einer Veranstaltung der
Jungsozialisten zum gleichen Thema. Damals habe ihm der
Rechnungshof geschrieben: 

Der Rechnungshof betrachtet die Teilnahme von Regierungs-
mitgliedern an Sitzungen und Veranstaltungen oder Partei-
tagen der eigenen Partei grundsätzlich als privat und nicht als
dienstlich veranlasst. 

Der Staatssekretär im Staatsministerium habe ihm hingegen ge-
schrieben: 

Ihre Auffassung, ein Regierungsmitglied könne auch an reinen
Parteiveranstaltungen der eigenen Partei in dienstlicher Eigen-
schaft teilnehmen, entspricht, wenn ich recht sehe, der Argu-
mentation, die Herr Ministerpräsident a. D. Lothar Späth . . .
plausibel zu machen versucht hat. Sie hat zweifellos einiges
für sich, konnte sich aber seinerzeit gegenüber der Opposition
nicht durchsetzen. Um eine Wiederholung zu vermeiden, hat
der Ministerpräsident . . . mit dem Ihnen bekannten Ergebnis
die Teilnahme an Sitzungen des Vorstands und des Präsidiums
der Bundespartei immer, an Parteitagen der eigenen Partei nie
als dienstlichen Anlass zu betrachten. 

Ein CDU-Abgeordneter appellierte unter Hinweis auf die Ge-
schäftsordnung an den Ausschuss, sich nicht mit Auslegungsfra-
gen, dem möglichen Inhalt künftiger Richtlinien und ihrer Hand-
habung sowie der Auslegung von Bestimmungen des Reisekos-
tenrechts zu beschäftigen, sondern die auf der Tagesordnung ste-
henden Anträge mit den Stellungnahmen der Landesregierung
dazu zu beraten. Was über die in den Anträgen aufgeworfenen
Fragen und ihre klare Beantwortung hinausgehe, gehöre nicht
zum Beratungsgegenstand. 

Ein Abgeordneter des Bündnisses 90/Die Grünen entgegnete, der
Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der
FDP/DVP, der zu Beginn der Ausschusssitzung verteilt worden sei,
werfe Satz für Satz Auslegungsprobleme auf und sei insofern und
auch wegen der von dem SPD-Abgeordneten und dem Vertreter
des Rechnungshofs aufgezeigten Fragen nicht abstimmungsfähig.

Der CDU-Abgeordnete widersprach dem.

Der Abgeordnete des Bündnisses 90/Die Grünen fuhr fort, nach
seiner Auffassung müsse die Regierung Vorschläge vorlegen,
wie die Abgrenzungsprobleme gelöst werden könnten. 

Ein SPD-Abgeordneter bat den Vertreter des Rechnungshofs um
seine Bewertung des Flugs am 13. Juli 1996 zum Landestag der
Jungen Union in Eppingen aus aktueller Sicht. 

Der Vertreter des Rechnungshofs räumte ein, dass die Einzelfra-
gen schwierig seien und manches nicht auf den ersten Blick ein-
leuchte. Nach dem Reisekostenrecht sei es ein großer Unter-
schied, ob es sich um eine Reise vom oder zum Wohnort oder
um eine Reise von einem anderen Ort oder zu einem anderen Ort
handle. Eine Reise, die von einem anderen Ort aus privat ange-
treten werde, sei bis auf ganz wenige Ausnahmen privat. Begin-
ne oder Ende eine Reise aber am Wohnort, könne sie, wenn ein
triftiger Grund vorliege, dienstlich veranlasst sein. Dies sei in der
Sache bedeutsam, denn sonst könnte jede Rückkehr von einem
Parteitermin dienstlich sein. Eine Ausweitung der dienstlichen
Reisemöglichkeiten habe der Rechnungshof verhindern wollen. 

Wie der Rechnungshof den Flug zum Landestag der Jungen Uni-
on aus heutiger Sicht beurteilte, vermöge er nicht zu entscheiden.
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Er persönlich würde diesen Flug auch aus heutiger Sicht als
dienstlich veranlasst hinnehmen. Ihm sei wichtig, dass die alte
Linie der formalen Abgrenzung beibehalten werde, weil sie re-
striktiv und praktikabel sei.

Wenn die Forderungen in Abschnitt III Ziffer 2 des Ent-
schließungsantrags der Fraktion der CDU und der Fraktion der
FDP/DVP so verstanden würden, dass für die Bewertung des
dienstlichen Charakters von Flugreisen von Regierungsmitgliedern
unabhängig von der wörtlichen Formulierung das Bisherige gelten
solle, gebe es zwischen der Auffassung der Antragsteller und der
des Rechnungshofs keinen Unterschied. Die Forderungen hinter
den Spiegelstrichen ohne die Einleitung in Abschnitt III Ziffer 2
machten aber eine weitergehende Auslegung möglich. Die Intentio-
nen ließen sich aber ohne eine Veränderung des Textes klarstellen.

Der Ausschuss beschloss mehrheitlich gegen vier Stimmen, dem
Plenum zu empfehlen, die Anträge Drucksachen 12/4860,
12/4865, 12/4963, 12/4934 und 12/5026 für erledigt zu erklären.

Ein SPD-Abgeordneter wies darauf hin, der Antrag Drucksache
12/5593 sei nicht Gegenstand der Tagesordnung, sondern dieser
Fraktionsantrag werde im Plenum behandelt werden. 

Eine SPD-Abgeordnete fragte nach der Bedeutung des Satzes
„Auch Termine zur gesellschaftlichen Repräsentation mit dienstli-
chem Einschlag gehören dazu“ in Abschnitt III Ziffer 2 am Ende
des Textes hinter dem ersten Spiegelstrich des Entschließungsan-
trags der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP/DVP.

Der SPD-Abgeordnete begehrte Auskunft, was die Formulierung
in Abschnitt III Ziffer 2 hinter dem ersten Spiegelstrich des Ent-
schließungsantrags „Als dienstlich veranlasst sind solche Flüge
anzusehen, . . . die dazu notwendig sind, unmittelbar davor oder
danach stattfindende Termine wahrzunehmen, die selbst nicht als
Diensttermine zu bezeichnen sind“ bedeute. 

Der CDU-Abgeordnete entgegnete, er sei nicht bereit, über Fra-
gen zu diskutieren, die bereits seit Abschluss des Untersuchungs-
ausschusses „Unabhängigkeit von Regierungsmitgliedern und
Strafverfolgungsbehörden“ in der 10. Wahrperiode des Landtags
im Jahr 1991 beantwortet seien, und bat um Abstimmung über
den Entschließungsantrag.

Der Minister im Staatsministerium zitierte aus den im Untersu-
chungsausschuss „Unabhängigkeit von Regierungsmitgliedern und
Strafverfolgungsbehörden“ entwickelten und in der Drucksache
10/6666 vom 17. Februar 1999 enthaltenen Kriterien folgenden Satz:

Auch Termine zur gesellschaftlichen Repräsentation mit
dienstlichem Einschlag gehören hierher.

Der SPD-Abgeordnete stellte ausdrücklich fest, seine Frage sei
nicht beantwortet worden. 

Der Ausschuss beschloss mit Mehrheit gegen vier Stimmen, Ab-
schnitt I des Entschließungsantrags der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP/DVP für erledigt zu erklären. 

Mehrheitlich beschloss der Ausschuss, den Abschnitten II und III
des Entschließungsantrags der Fraktion der CDU und der Frakti-
on der FDP/DVP zuzustimmen. 

Die gefassten Beschlüsse wurden zur Beschlussempfehlung an
das Plenum erhoben.

07. 11. 2000

Berichterstatter:

Rech
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Ständiger Ausschuss

2. Zu

a) dem Antrag der Abg. Lothar König u.a. REP
und der Stellungnahme des Staatsministeriums
– Drucksache 12/5160
– Darstellung der deutschen Entschädigungsleis-

tungen seit 1945 an den Bildungsanstalten des
Landes Baden-Württemberg

b) dem Antrag der Fraktion Die Republikaner und
der Stellungnahme des Justizministeriums –
Drucksache 12/5244
– Entschädigungsleistungen an NS-Zwangsarbei-

ter

B e s c h l u s s e m p f e h l u n g

Der Landtag wolle beschließen,

den Antrag der Abg. Lothar König u. a. REP – Drucksa-
che 12/5160 – und den Antrag der Fraktion Die Republi-
kaner – Drucksache 12/5244 – für erledigt zu erklären.

19. 10. 2000

Der Berichterstatter: Der Vorsitzende:

Herrmann Dr. Reinhart

B e r i c h t

Der Ständige Ausschuss befasste sich mit den Anträgen Drucksa-
chen 12/5160 und 12/5244 in seiner 34. Sitzung am 19. Oktober
2000.

Ein Abgeordneter der Republikaner bemerkte, in den beiden An-
trägen gehe es um komplizierte Verflechtungen von völkerrecht-
lichen und individualrechtlichen Ansprüchen und um die Frage,
inwieweit diese Ansprüche durch Reparationsleistungen abge-
golten seien. Die Antragsteller seien mit den Stellungnahmen zu
den Anträgen zufrieden, sodass diese für erledigt erklärt werden
könnten.

Der Ausschuss verabschiedete einvernehmlich die Beschluss-
empfehlung, beide Anträge für erledigt zu erklären.

27. 10. 2000

Berichterstatter:

Herrmann

3. Zu dem Antrag der Abg. Wolfgang Bebber u. a.
SPD und der Stellungnahme des Justizministeri-
ums – Drucksache 12/5375
– Organisationsstatut der Staatsanwaltschaften

– Zuständigkeit der Amtsanwälte

B e s c h l u s s e m p f e h l u n g

Der Landtag wolle beschließen,

den Antrag der Abg. Wolfgang Bebber u. a. SPD –
Drucksache 12/5375 – für erledigt zu erklären.

19. 10. 2000

Der Berichterstatter: Der Vorsitzende:

Kiesswetter Dr. Reinhart

B e r i c h t

Der Ständige Ausschuss behandelte den Antrag Drucksache
12/5375 in seiner 34. Sitzung am 19. Oktober 2000.

Ein Mitunterzeichner des Antrags fragte, welche Punkte des
Konzepts zur Schaffung neuer Organisationsstrukturen bei den
Staatsanwaltschaften noch strittig seien, weil das Konzept noch
nicht habe abgeschlossen werden können und die Zustimmung
des Hauptpersonalrats noch ausstehe. 

Zweitens interessiere ihn, ob das Justizministerium bei den Än-
derungen der Zuständigkeit der Amtsanwälte in vollem Umfang
von den Möglichkeiten des § 142 GVG Gebrauch machen wolle.
Der Justizminister teilte mit, der Entscheidungsprozess sei noch
nicht abgeschlossen, weil sich das Ministerium noch bei den an-
deren Bundesländern und beim Deutschen Anwaltsverein erkun-
digen wolle.

Baden-Württemberg pflege die Amtsanwaltschaft in ihrem
Tätigkeitsprofil wie kein anderes Bundesland und habe sich für
den Zugang zur Richterakademie in Trier eingesetzt. Die Amts-
anwälte sollten eher für das Massengeschäft der kleineren Delik-
te zuständig bleiben und sich dadurch in ihrem Tätigkeitsprofil
von den Staatsanwälten abheben. Mittlerweile sei die Zuständig-
keit des Einzelrichters beim Amtsgericht schon ausgeweitet wor-
den, sodass er (Minister) den derzeitigen Aufgabenzuschnitt für
sachgerecht halte. Er schließe aber nicht aus, dass im Benehmen
mit dem Anwaltsverein und in Übereinstimmung mit den ande-
ren Bundesländern das Tätigkeitsprofil noch weiter ausgeweitet
werde, zumal sich dadurch in der Praxis nicht allzu viel ändern
werde, weil in Einzelfällen auch schon jetzt andere Tätigkeiten
zugewiesen würden.

Der Ausschuss beschloss einvernehmlich, dem Plenum die Erle-
digterklärung des Antrags zu empfehlen.

25. 10. 2000

Berichterstatter:

Kiesswetter



Landtag von Baden-Württemberg – 12. Wahlperiode Drucksache 12 / 5685

76

4. Zu dem Antrag der Abg. Herbert Moser u. a. SPD
und der Stellungnahme des Finanzministeriums –
Drucksache 12/5263
– Vermögensverwaltung des Pensionsfonds des Lan-

des

B e s c h l u s s e m p f e h l u n g

Der Landtag wolle beschließen,

den Antrag der Abg. Herbert Moser u. a. SPD – Drucksa-
che 12/5263 – für erledigt zu erklären.

21.09. 2000

Der Berichterstatter: Die Vorsitzende:

Kleinmann Ursula Lazarus

B e r i c h t

Der Finanzausschuss beriet den Antrag Drucksache 12/5263 in
seiner 61. Sitzung am 21. September 2000.

Ein Mitunterzeichner des Antrags verwies auf die Aussage in der
Stellungnahme der Landesregierung, dass die Landesregierung in
Abstimmung mit dem Beirat der Versorgungsrücklage Möglich-
keiten zur Optimierung der Anlageart prüfe, und bat um Aus-
kunft, ob diese Prüfung inzwischen zu einem Ergebnis geführt
habe.

Der Staatssekretär im Finanzministerium erläuterte, das Kabinett
habe dieses Thema beraten, und die Landesregierung werde dem
Landtag in Bälde eine Vorlage mit dem Inhalt zuleiten, durch an-
dere Anlageformen mehr Flexibilität zu bieten, ohne die langfris-
tig notwendige Sicherheit aufzugeben. Die Landesregierung den-
ke dabei daran, auch Aktien in die Anlageform einzubeziehen,
hierfür aber eine Obergrenze festzulegen. Ziel der Neuregelung
sei es, möglichst wirtschaftlich zu handeln und optimale Erträge
zu erzielen.

Ohne förmliche Abstimmung empfahl der Finanzausschuss da-
raufhin dem Plenum, den Antrag für erledigt zu erklären.

06.10. 2000

Berichterstatter:

Kleinmann

5. Zu dem Antrag der Fraktion Die Republikaner
und der Stellungnahme des Finanzministeriums –
Drucksache 12/5307
– Bilanz des Landesvermögens

B e s c h l u s s e m p f e h l u n g

Der Landtag wolle beschließen,

den Antrag der Fraktion Die Republikaner – Drucksache
12/5307 – für erledigt zu erklären.

21. 09. 2000

Der Berichterstatter: Die Vorsitzende:

Herrmann Ursula Lazarus

B e r i c h t

Der Finanzausschuss beriet die Drucksache 12/5307 in seiner 61.
Sitzung am 21. September 2000.

Ein Abgeordneter der Republikaner verwies darauf, das Land ha-
be einen großen Teil seiner Grundstücke als Baufläche mit hohen
Erlösen veräußert und Naturschutzgrundstücke erworben, die in
den nächsten 20 Jahren wohl keinen Wertzuwachs erzielten, aber
Verwaltungskosten verursachten. Nach Auffassung der Republi-
kaner sollte das Land langfristig auch Flächen erwerben, die in-
nerhalb von 20 Jahren einen Wertzuwachs versprächen und das
Land nicht nur belasteten.

Ein Abgeordneter der CDU entgegnete, die vom Land veräußer-
ten Grundstücke seien zum größten Teil von den Gemeinden ge-
nutzt worden, um Wohngebäude zu erstellen oder Gewerbebe-
triebe anzusiedeln. Er hielte es auch für einen Fehler, passives
Kapital beim Land zu halten, das nicht genutzt werde. Außerdem
sei es sinnvoll, Grundstücke, die das Land für seine Bedürfnisse
nicht mehr benötige, zu veräußern.

Der Erwerb von Naturschutzflächen durch das Land erscheine
ihm auch zwangsläufig, nachdem es große Flächen zu Wasser-
schutzgebieten erklärt habe. Die Kosten für die Pflege dieser
Flächen würden durch die Schutzgebiets- und Ausgleichsverord-
nung sowie das Marktentlastungs- und Kulturlandausgleichspro-
gramm ausgeglichen.

Ohne förmliche Abstimmung empfahl der Finanzausschuss dar-
aufhin dem Plenum, den Antrag für erledigt zu erklären.

28. 09. 2000

Berichterstatter:

Herrmann

Beschlussempfehlungen des Finanzausschusses


